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Kleine Anfrage
des Abg. Bernhard Eisenhut AfD

und

Antwort
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration

Fragen zu Haushaltspositionen im Kapitel 0920 (Ältere Men-
schen und Pflege) des Entwurfs des Staatshaushaltsplans 
2025/2026, Einzelplan 09

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Welche Projekte und Maßnahmen genau werden mit den Summen gefördert, 
die im Kapitel 0920, Titel 684 71 Funktionskennziffer 235, Seite 143 eingestellt 
sind?

2.  Wie begründet sie den Aufwuchs der Summen des Haushaltspostens, der in Fra-
ge 1 hinterfragt wird?

3.  Welche Träger sind es namentlich, welche die Summen erhalten sollen, die in 
Kapitel 0920, Titel 684 71 Funktionskennziffer 235, Seite 143 eingestellt sind 
(bitte auch die jeweiligen Rechtsformen der Träger angeben)?

4.  Welche Akteure verbergen sich namentlich hinter der Bezeichnung „soziale oder 
ähnliche Einrichtungen“, die mit den in Kapitel 0920, Titel 684 72 Funktions-
kennziffer 236 auf Seite 146 aufgeführten Summen bedacht werden sollen (bitte 
die jeweilige Rechtsform der Einrichtungen angeben)?

5.  Welche Gegenstände genau verbergen sich hinter den Begriffen „Veröffentli-
chungen und Dokumentationen“, für die in Kapitel 0920, Titel 531 73 Funk-
tionskennziffer 235, Seite 147 Gelder bereitgestellt werden sollen?

6.  Welche Projekte und Maßnahmen genau sollen mit den in Kapitel 0920, Titel 
684 73 Funktionskennziffer 235, Seite 147 eingestellten Geldern gefördert wer-
den (bitte auch die den einzelnen Projekten zugeordneten Summen angeben)?

7.  Welche Träger sollen mit den Geldern bedacht werden, die in Kapitel 0920, Titel 
684 73 Funktionskennziffer 235, Seite 147 eingestellt wurden (bitte die Namen 
und die jeweilige Rechtsform der Träger angeben)?

8.  Welche Gegenstände genau verbergen sich hinter den Begriffen „Dienstleistun-
gen Dritter und dgl.“, für die in Kapitel 0920, Titel 534 77 Funktionskennziffer 
235, Seite 150 Gelder eingestellt wurden unter Angabe der Dienstleistungser-
bringer (bitte Namen und Rechtsform der Dienstleister angeben)?
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 9.  Welche Projekte und Maßnahmen sollen mit den in Kapitel 0920, Titel 684 77 
Funktionskennziffer 235, Seite 150 veranschlagten Geldern bezuschusst wer-
den? 

10.  Welche sonstigen Träger sind es, welche die im Haushaltsposten, der in Frage 9 
genannt wird, veranschlagten Gelder erhalten sollen unter Angabe ihres Na-
mens (bitte auch die Rechtsform der Träger angeben)?

11.11.2024

Eisenhut AfD

B e g r ü n d u n g

Einige Positionen im Entwurf des Staatshaushaltsplans 2025/2026 und im Beson-
deren im Einzelplan 09 bedürfen aus Sicht des Fragestellers der näheren Beleuch-
tung für seine politische Arbeit.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 29. November 2024 Nr. 14-0141.5-017/7818 das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Integration beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Welche Projekte und Maßnahmen genau werden mit den Summen gefördert, 
die im Kapitel 0920, Titel 684 71 Funktionskennziffer 235, Seite 143 eingestellt 
sind?

Zu 1.

Gefördert werden Projekte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung sozialraumo-
rientierter und innovativer, aber auch zielgruppenspezifischer Versorgungsstruktu-
ren, um die Pflegeinfrastruktur zu sichern und bedarfsgerecht auf- und auszubauen.

Eines der zentralen Ziele der Pflegepolitik der kommenden Jahre ist die qualitati-
ve und quantitative Stärkung quartiersnaher, resilienter Versorgungsstrukturen für 
Menschen mit Pflegebedarf. Zudem dient das Förderprogramm insbesondere auch 
der Stärkung von Kurzzeitpflege- oder Verhinderungspflegearrangements sowie 
von Tages- und Nachtpflegeangeboten.

In Betracht kommt dabei auch eine Kofinanzierung der Gemeinsamen Modell-
vorhaben für Unterstützungsmaßnahmen und -strukturen vor Ort und im Quartier  
(§§ 123, 124 SGB XI). Eine detaillierte Schwerpunktsetzung erfolgt im Zuge der 
Mittelbewirtschaftung.

2.  Wie begründet sie den Aufwuchs der Summen des Haushaltspostens, der in Fra-
ge 1 hinterfragt wird?

Zu 2.:

Der Aufwuchs der Mittel lässt sich ab dem Jahr 2022 mit der gezielten Förderung 
eines qualitativen und quantitativen Ausbaus der Kurzzeitpflege und Tagespflege 
begründen.

Gefördert wurde mit der Zielrichtung:
•  rehabilitative und therapeutische Ansätze zu stärken,
•  Case-Management als wichtiges Instrument zur qualitativen Gestaltung der Ver-

sorgungssituation zu betonen,
•  die sektorenübergreifende Versorgung, insbesondere die Kurzzeitpflege nach 

einem Krankenhausaufenthalt, zu verbessern.
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3.  Welche Träger sind es namentlich, welche die Summen erhalten sollen, die in 
Kapitel 0920, Titel 684 71 Funktionskennziffer 235, Seite 143 eingestellt sind 
(bitte auch die jeweiligen Rechtsformen der Träger angeben)?

4.  Welche Akteure verbergen sich namentlich hinter der Bezeichnung „soziale oder 
ähnliche Einrichtungen“, die mit den in Kapitel 0920, Titel 684 72 Funktions-
kennziffer 236 auf Seite 146 aufgeführten Summen bedacht werden sollen (bitte 
die jeweilige Rechtsform der Einrichtungen angeben)?

Zu 3 und 4.:

Die Träger sind aktuell noch nicht bekannt, da erst die entsprechenden Förderauf-
rufe erfolgen müssen.

5.  Welche Gegenstände genau verbergen sich hinter den Begriffen „Veröffentli-
chungen und Dokumentationen“, für die in Kapitel 0920, Titel 531 73 Funk-
tionskennziffer 235, Seite 147 Gelder bereitgestellt werden sollen?

Zu 5.:

Unter „Veröffentlichungen und Dokumentationen“ fallen unter anderem die Ge-
staltung, der Druck und der Versand von Informationsmaterialien sowie beispiels-
weise die Erstellung von Tagungsdokumentationen.

6.  Welche Projekte und Maßnahmen genau sollen mit den in Kapitel 0920, Titel 
684 73 Funktionskennziffer 235, Seite 147 eingestellten Geldern gefördert wer-
den (bitte auch die den einzelnen Projekten zugeordneten Summen angeben)?

7.  Welche Träger sollen mit den Geldern bedacht werden, die in Kapitel 0920, Titel 
684 73 Funktionskennziffer 235, Seite 147 eingestellt wurden (bitte die Namen 
und die jeweilige Rechtsform der Träger angeben)?

Zu 6 und 7.:

Es sind folgende Förderungen vorgesehen: 

Für die Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft der Mehrgenerationenhäuser 
in Baden-Württemberg e. V. sind pro HH-Jahr rund 235 Tausend Euro gebunden.

Für die Fachtagung der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung und 
Gemeinwesenarbeit Baden-Württemberg e. V. sind bis zu 25 Tausend Euro pro 
Jahr eingeplant.

Für den 14. Deutscher Seniorentag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenor-
ganisationen (BAGSO) e. V. im April in Mannheim ist einmalig im Jahr 2025 eine 
Summe von 100 Tausend Euro vorgesehen. Hauptförderer ist die Bundesregierung.

Für die Förderprogramme der Allianz für Beteiligung e. V. sind 2 000 Tausend 
Euro jährlich vorgesehen. 

Für die Förderungen der Qualifizierungsmaßnahmen werden der Quartiersaka-
demie beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
(KVJS) bis zu 500 Tausend Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Deckungsfähigkeit werden von den verbliebenen Mitteln Projekte 
bei Titel 534 73 gefördert. 

8.  Welche Gegenstände genau verbergen sich hinter den Begriffen „Dienstleistun-
gen Dritter und dgl.“, für die in Kapitel 0920, Titel 534 77 Funktionskennziffer 
235, Seite 150 Gelder eingestellt wurden unter Angabe der Dienstleistungser-
bringer (bitte Namen und Rechtsform der Dienstleister angeben)?

Zu 8.:

Es werden Haushaltsmittel für die Förderung des Landeskompetenzzentrums für 
Pflege & Digitalisierung Baden-Württemberg bereitgestellt.
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Betrieben wird das Landeskompetenzzentrum für Pflege & Digitalisierung Baden-
Württemberg durch die Steinbeis Transfer GmbH, vertreten durch die Leitungen 
des Steinbeis-Transferzentrums Soziale und Technische Innovation. Die Kosten 
beinhalten den laufenden Betrieb des Landeskompetenzzentrum für Pflege & Digi-
talisierung Baden-Württemberg, wie zum Beispiel Personal- und Sachkosten.

Das Landeskompetenzzentrum für Pflege und Digitalisierung ist ein zentraler Ak-
teur bei der digitalen Transformation der Langzeitpflege in Baden-Württemberg.

9.  Welche Projekte und Maßnahmen sollen mit den in Kapitel 0920, Titel 684 77 
Funktionskennziffer 235, Seite 150 veranschlagten Geldern bezuschusst wer-
den? 

Zu 9.:

Die Haushaltsmittel sollen voraussichtlich für Projektförderungen zur Weiter-
entwicklung von Televisiten in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen 
genutzt werden. Televisiten in Pflegeeinrichtungen können die Prozesse in Pfle-
geeinrichtungen und Arztpraxen vereinfachen und die sektorenübergreifende 
Kommunikation vorantreiben. Damit kann die ärztliche Versorgung von Menschen 
mit Pflegebedarf verbessert, die Pflegebedürftigkeit gemildert und Kosten der So-
zialversicherung gespart werden.

Zusätzlich wird der Bau der Geschäftsstelle des Landeskompetenzzentrums Pflege 
& Digitalisierung Baden-Württemberg finanziert.

Des Weiteren werden zwei interne Personalstellen für den Bereich Digitalisierung 
in der Langzeitpflege finanziert und eine Kofinanzierung im Rahmen eines Inter-
reg Projektes „Apollo – terri-toriAl corPOrate weLfare through digitaLization and 
cOoperation“ durchgeführt.

10.  Welche sonstigen Träger sind es, welche die im Haushaltsposten, der in Frage 
9 genannt wird, veranschlagten Gelder erhalten sollen unter Angabe ihres Na-
mens (bitte auch die Rechtsform der Träger angeben)?

Zu 10.:

Die einzelnen Träger wurden in der Antwort zu Frage 9 bereits genannt. Träger im 
Rahmen des Förderprogramms zur Televisite sind aktuell nicht bekannt, da erst 
eine Ausschreibung des Förderprogramms erfolgen muss.

Lucha
Minister für Soziales,
Gesundheit und Integration


